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Gessler zwingt Tell, vom Kopf des eigenen Kindes zur Rettung 
beider Leben einen Apfel zu schießen.







Eventualvorsatz 
Einführung



Art. 12 StGB – Vorsatz und Fahrlässigkeit

1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, 
so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder 
Vergehen vorsätzlich begeht.
2 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, 
wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. 
Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung 
der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3 Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, 
wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger 
Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht 
Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtig-
keit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu 
der er nach den Umständen und nach seinen 
persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_12


Art. 12 StGB – Vorsatz

2 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen 
oder Vergehen, wer die Tat mit 
Wissen und Willen ausführt. 
Vorsätzlich handelt bereits, wer die 
Verwirklichung der Tat für 
möglich hält und in Kauf nimmt.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_12


Art. 12 StGB – Vorsatz

2 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen 
oder Vergehen, wer die Tat mit 
Wissen und Willen ausführt. 
Vorsätzlich handelt bereits, wer die 
Verwirklichung der Tat für 
möglich hält und in Kauf nimmt.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_12


Artikel 21 StGB/Türkei

1 Der Eintritt der Straftat hängt vom 
Vorliegen des Vorsatzes ab. Vorsatz 
ist die wissentliche und willentliche 
Verwirklichung der Elemente in der 
rechtlichen Definition der Straftat.
2 Obwohl die Person vorausgesehen 
hat, dass die Elemente der gesetz-
lichen Definition der Straftat 
verwirklicht werden können, liegt 
Eventuelvorsatz vor. 
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Wissen Wollen

Direkter Vorsatz 1. Grades
(Absicht)

Für sicher Halten oder
mind. für möglich halten

Erfolg angestrebt

Direkter Vorsatz 2. Grades Für sicher Halten In Kauf nehmen

Eventualvorsatz Für möglich halten In Kauf nehmen

Bewusste Fahrlässigkeit Für möglich halten Vertrauen auf 
Ausbleiben

Unbewusste Fahrlässigkeit Nicht erkennen --

Wissen und Wollen



Art. 12 Swiss Criminal Code – Intent

2 A felony or misdemeanor is 
committed intentionally by anyone 
who carries out the act with 
knowledge and will. Anyone who 
considers the realization of the act 
to be possible and accepts it is 
already acting with intent.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_12


Knowledge Will

Direct intent 1st degree
(premeditation)

Consider certain
or consider possible

sought/targeted

Direct intent 2nd degree Consider realization certain Accept

Dolus eventualis Consider possible Accept

Conscious negligence Consider possible Trust in failing to occur

Inconscious negligence Not recognized --

Intention - negligence



BGE 133 IV 1 

«Eventualvorsatz liegt vor, wenn der 
Täter den Eintritt des Erfolgs 
beziehungsweise die Verwirklichung 
des Tatbestands für möglich hält, 
aber dennoch handelt, weil er den 
Erfolg für den Fall seines Eintritts in 
Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, 
mag er ihm auch unerwünscht 
sein.»

https://bger.li/133-IV-1


BGE 133 IV 1 

«Eventualvorsatz liegt vor, wenn der 
Täter den Eintritt des Erfolgs 
beziehungsweise die Verwirklichung 
des Tatbestands für möglich hält, 
aber dennoch handelt, weil er den 
Erfolg für den Fall seines Eintritts in 
Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, 
mag er ihm auch unerwünscht 
sein.»

https://bger.li/133-IV-1


Eventualvorsatz 
Fälle



Fall 1 
Gelfingen – BGE 130 IV 58

https://bger.li/130-IV-58


BGE 130 IV 58 – Gelfingen 

− 3. September 1999, 22.30h zwei 
VW-Corrado-Fahrer liefern sich ein 
spontanes Autorennen ausserhalb
von Hochdorf/LU. 

− Mit 140 km/h nach Gelfingen 
hineingefahren. 

− Kontrolle verloren, zwei Jugendliche 
auf Trottoir erfasst und getötet.

https://bger.li/130-IV-58


Fall 2 
Willy Bogner – BGE 91 IV 117

https://bger.li/91-IV-117


BGE 91 IV 117 – Willy Bogner

− Willy Bogner heuert 13 «Weltklasse-

Skifahrer» an

− 12. April 1964: Dreharbeit im Val 

Selin/Trais Fluors, Engadin 

− Zahlreiche Warntafeln. Tal wegen 

Lawinengefahr gesperrt. 

− Öffentliche Lawinen-Warnung durch 

Lawinenforschungsinstitut, Presse, 

Telefon (Nr. 162). 

https://bger.li/91-IV-117


BGE 91 IV 117 – Willy Bogner

− Am Unfallmorgen: Lautsprecher-

durchsage in Marguns

− Persönliche Warnung Bogners durch den 

SOS-Pistenwart Christian Tischhauser

− Dessen ungeachtet schritt Bogner zur 

Ausführung seines Vorhabens. 

https://bger.li/91-IV-117


Fall 3  
HIV – BGE 125 IV 242

https://bger.li/125-IV-242


BGE 125 IV 242 – HIV

- 1992: Kenianischer Staatsangehö-
riger (46) weiss, dass er HIV-positiv 
ist. Er hat mehrfach ungeschützten 
Geschlechtsverkehr mit seiner 
Freundin (43) und steckt sie dabei 
mit dem HI-Virus an. 

Aerztezeitung.de

https://bger.li/125-IV-242
https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Suche?eLogType=863&search=&kSectionId=1107&page=1


Eventualvorsatz 
Diskussion



Fall 1 
Gelfingen – BGE 130 IV 58

https://bger.li/130-IV-58


BGE 130 IV 58 – Gelfingen 

«Je grösser die Wahrscheinlichkeit 
der Tatbestandsverwirklichung ist 
und je schwerer die Sorgfaltspflicht-
verletzung wiegt, desto näher liegt 
die tatsächliche Schlussfolgerung, 
der Täter habe die Tatbestands-
verwirklichung in Kauf genommen.» Godenzi/Bächli-Biétry –

Tötungsvorsatz wider Willen (2009)

https://bger.li/130-IV-58
https://perma.cc/W8PD-RKZY
https://perma.cc/W8PD-RKZY


BGE 130 IV 58 – Gelfingen 

«Wer kurz vor einem Dorfeingang 
mit einem Tempo von 120–140 
km/h zu einem Überholmanöver 
ansetzt … kann gar nicht anders, als 
den Deliktserfolg ernstlich in 
Rechnung zu stellen». 

https://bger.li/130-IV-58


Wissen Wollen

Direkter Vorsatz 1. Grades
(Absicht)

Für sicher Halten oder
mind. für möglich halten

Erfolg angestrebt

Direkter Vorsatz 2. Grades Für sicher Halten In Kauf nehmen

Eventualvorsatz Für möglich halten In Kauf nehmen

Bewusste Fahrlässigkeit Für möglich halten Vertrauen auf Ausbleiben

Unbewusste Fahrlässigkeit Nicht erkannt --

Wissen und Wollen



BGE 130 IV 58 – Gelfingen 

Vertrauen
Ausbleiben

Inkaufnahme
Erfolg 

Risiko

Wollen

https://bger.li/130-IV-58


Fall 2 
Willy Bogner – BGE 91 IV 117

https://bger.li/91-IV-117


BGE 91 IV 117 – Willy Bogner

«… steht fest, dass zur Zeit des verhäng-

nisvollen Unternehmens besonders 

ungünstige Verhältnisse herrschten. 

Unter diesen Umständen war die Abfahrt 

im Val Selin fraglos nach dem gewöhn-

lichen Lauf der Dinge geeignet, die 

Teilnehmer der Gefahr einer tödlichen 

Lawine auszusetzen.»

https://bger.li/91-IV-117


Wissen Wollen

Direkter Vorsatz 1. Grades
(Absicht)

Für sicher Halten oder
mind. für möglich halten

Erfolg angestrebt

Direkter Vorsatz 2. Grades Für sicher Halten In Kauf nehmen

Eventualvorsatz Für möglich halten In Kauf nehmen

Bewusste Fahrlässigkeit Für möglich halten Vertrauen auf 
Ausbleiben

Unbewusste Fahrlässigkeit Nicht erkennen --

Wissen und Wollen



Vertrauen v. Inkaufnahme

Vertrauen
Ausbleiben

Inkaufnahme 
Erfolg

Risiko

Wollen



Fall 3  
HIV – BGE 125 IV 242

https://bger.li/125-IV-242


BGE 125 IV 242 – HIV

«Die Infektionswahrscheinlichkeit 
durch ungeschützten Geschlechts-
verkehr ist allerdings, statistisch 
gesehen, gering und bewegt sich im 
Promille-Bereich; nur ein unge-
schützter Geschlechtsverkehr von 
ca. dreihundert ist infektiös. Das ist 
indessen nicht relevant.» 

https://bger.li/125-IV-242


BGE 125 IV 242 – HIV

«Beim ungeschützten Sexualverkehr 
mit einem nicht infizierten Partner 
spielt der Infizierte ‹gewisser-
massen russisches Roulette›.»

https://bger.li/125-IV-242


BGE 125 IV 242 – HIV

«Bei jedem einzelnen ungeschützten 
Sexualkontakt setzte der Beschwerde-
führer in grober Verletzung der sich 
aus seinem Wissen ergebenden 
Aufklärungspflicht aus eigennützigen 
Interessen die nicht informierten 
Sexualpartnerinnen dem inakzepta-
blen, unberechenbaren und nicht 
beeinflussbaren Risiko einer 
Übertragung des HI-Virus […].»

https://bger.li/125-IV-242


Wissen Wollen

Direkter Vorsatz 1. Grades
(Absicht)

Für sicher Halten oder
mind. für möglich halten

Erfolg angestrebt

Direkter Vorsatz 2. Grades Für sicher Halten In Kauf nehmen

Eventualvorsatz Für möglich halten In Kauf nehmen

Bewusste Fahrlässigkeit Für möglich halten Vertrauen auf 
Ausbleiben

Unbewusste Fahrlässigkeit Nicht erkennen --

Wissen und Wollen



Vertrauen v. Inkaufnahme

Risiko

Vertrauen
Ausbleiben

Inkaufnahme 
Erfolg

Wollen



Zusammenfassung 
Wissen und Wollen 
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Wissen Wollen Wirren

Prof. Dr. Marc Thommen
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